
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/2/28 2005/03/0244
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.2006

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

93 Eisenbahn

Norm

AVG §13 Abs1;

B-VG Art130 Abs2;

B-VG Art131 Abs1 Z1;

EisenbahnG 1957 §38 Abs4 idF 2003/I/103;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

§ 38 Abs 4 EisenbahnG 1957 räumt ein subjektiv-ö>entliches Recht (nur) darauf ein, dass eine Ausnahmebewilligung

bei Vorliegen der in dieser Bestimmung genannten Voraussetzung der Vereinbarkeit mit ö>entlichen

Verkehrsinteressen erteilt wird (vgl in diesem Sinne das hg Erkenntnis vom 22. Dezember 1971, Zl 1525/70, wonach es

sich bei der Ausnahmebewilligung nach § 38 Abs 4 EisenbahnG 1957 um einen antragsbedürftigen Verwaltungsakt

handelt, bei dessen Erledigung der Behörde kein Ermessen eingeräumt ist).
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